
 

 

 
 
 
 
          Linz, 01.08.2022 
 
 

Besucherregelung im Sonnenhof Lenaupark 
 
 
Liebe Angehörige und Besucher!  
 
Seit 1. August 2022 ist die 2. Novelle zur 2. COVID-19-Basismaßnahmenverordnung sowie 
die Covid-19-Verkehrsbeschränkungsverordnung des Bundes in Kraft getreten. 
  
Auf Basis dieser Verordnung möchten wir Sie darüber informieren  
 
Besuchszeiten 
 
Besuche sind unverändert möglich von: 
Montag bis Sonntag von 10.00 bis 12.00 und 13.00 bis 17.00 Uhr (Einlass bis 16.00 Uhr)  
 
Einlass 
 
* FFP2-Maskenpflicht in geschlossenen Räumen.  
* 3-G-Nachweis (geimpft, getestet oder genesen) 
 
Verkehrsbeschränkungen 
 
Wenn ein Bewohner positiv ist, dann gilt:  
Besuche sind möglich, sofern der Bewohner während des Besuches durchgängig eine FFP2 
Maske in geschlossenen Räumen trägt oder draußen im Freien, wenn ein Abstand von 2 Meter 
eingehalten wird.  
 
Wenn Sie als Besucher positiv sind, dann gilt: 
Besuche sind nicht möglich, es besteht ein Betretungsvorbot der Einrichtung.  
 
Ausnahmen:  
* Besuche im Rahmen der Palliativ- und Hospizbegleitung, sowie zur  
* Begleitung bei kritischen Lebensereignissen, 
 
Wir bitten Sie, sich bei Besuchen nach wie vor an die allgemeinen Hygienerichtlinien wie 
Händedesinfektion zu halten. 
 
Halten Sie sich and die Sicherheitsmaßnahmen im Sonnenhof Lenaupark zum Wohl der 
Gesundheit der BewohnerInnen. 
 
Vielen herzlichen Dank!  
 
Mag. (FH) Michael Santer   Olga Kempf B.A. 
Heimleitung     Pflegedienstleitung 

 
 


